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RS OGH 1983/1/18 5Ob770/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1983

Norm

ABGB §914 IIIh

GrEStG §17

Rechtssatz

Die Abgabenbehörde kann einen Gesamtschuldner der Grunderwerbsteuer nach ihrem Ermessen zur Steuerleistung

heranziehen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob dieser nach der zwischen den Beteiligten getro enen Vereinbarung

die Grunderwerbsteuer zu tragen hat oder nicht.
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